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Auszug aus dem Schulgesetz 
 
Bremisches Schulgesetz
(BremSchulG)  
Vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260 - 223-a-5) 

§ 35 Sonderpädagogische Förderung 

(1) Sonderpädagogische Förderung einschließlich erforderlicher individueller Hilfen soll 
das Recht der behinderten und von Behinderung bedrohten Schülerinnen und Schüler 
auf eine ihren Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung und Erziehung 
verwirklichen. Sie unterstützt und begleitet diese Kinder und Jugendlichen durch 
individuelle Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der 
Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen. 
(2) Sonderpädagogischer Förderbedarf umschreibt individuelle Förderbedürfnisse im 
Sinne spezieller erzieherischer und unterrichtlicher Erfordernisse, deren Einlösung eine 
sonderpädagogische Unterstützung oder Intervention nötig macht. Sonderpädagogischer 
Förderbedarf besteht bei Kindern und Jugendlichen, die in ihren Bildungs-, Entwicklungs- 
und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, dass sie im Unterricht ohne 
sonderpädagogische Unterstützung nicht hinreichend gefördert werden können. 

(3) Die Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs umfasst die Ermittlung der 
individuellen Förderbedürfnisse auf der Grundlage einer Kind-Umfeld-Analyse. Das 
Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs bei Schülerinnen 
und Schülern wird vor der Einschulung oder während des späteren Schulbesuchs auf 
Antrag der jeweiligen Schule nach Beratung mit dem zuständigen Förderzentrum, der 
Erziehungsberechtigten, des zuständigen Gesundheitsamtes oder auf eigene 
Entscheidung in Verantwortung der Fachaufsicht durchgeführt. Die Ermittlung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs setzt die Beteiligung der Erziehungsberechtigten, 
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ein sonderpädagogisches Gutachten, ein schulärztliches Gutachten und auf Wunsch der 
Erziehungsberechtigten auch ein schulpsychologisches Gutachten voraus. Die jeweiligen 
Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, an den notwendigen Untersuchungen, 
einschließlich schulischer Testverfahren, mitzuwirken und sich der schulärztlichen 
Untersuchung zu unterziehen. Widersprechen Erziehungsberechtigte dem Verfahren zur 
Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, kann bei Nachteilen für den Schüler 
oder die Schülerin die zuständige Schulbehörde auf der Grundlage einer weiteren 
Überprüfung, die durch Rechtsverordnung zu regeln ist, die Durchführung des Verfahrens 
veranlassen. 

(4) Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben im Rahmen 
der Schulpflicht das Recht, allgemeine Schulen zu besuchen und dort die 
sonderpädagogischen Hilfen für die Teilnahme am Unterricht, der so weit wie möglich 
gemeinsam in der Regelklasse durchzuführen ist, zu erhalten, soweit nicht 
ausnahmsweise aus inhaltlichen oder organisatorischen Gründen im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Mittel eine gesonderte Förderung in Lerngruppen mit 
sonderpädagogisch ausgerichtetem Unterricht in enger Verbindung zur inhaltlichen Arbeit 
der Regelklassen der allgemeinen Schule oder in einem Förderzentrum erforderlich oder 
zweckmäßig ist. Die Entscheidung über den Förderort und über den Bildungsgang des 
Kindes oder des oder der Jugendlichen trifft, nach Möglichkeit im Einvernehmen mit den 
Erziehungsberechtigten, der Senator für Bildung und Wissenschaft, in Bremerhaven der 
Magistrat. 

(5) Das Nähere über das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs (Absatz 3), über den Förderort und über den Bildungsgang (Absatz 4) und 
über das Verfahren zur Entscheidung über Form und Inhalt der sonderpädagogischen 
Förderung in der allgemeinen Schule kann eine Rechtsverordnung regeln. 

 
Bekanntmachung der Neufassung des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes 
Vom 28. Juni 2005 
Auf Grund des Artikels 5 des Gesetzes zur Änderung des Bremischen Schulgesetzes und des 
Bremischen Schulverwaltungsgesetzes vom 28. Juni 2005 ßrem.GBI. S. 245) wird nachstehend 
der Wortlaut des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes in der gemäß Artikel 3 des Gesetzes zur 
Änderung des Bremischen Schulgesetzes und des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes vom 
28. Juni 2005 ßrem.GBI. S. 245) vom 1. August 2005 an geltenden Fassung unter 
Berücksichtigung des Schulverwaltungsgesetzes vom 20. Dezember 1994 (Brem.GBI. S. 327, 342, 
1995 S. 129), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2004 (Brem.GBI. S. 139) neu bekannt 
gemacht. 
Bremen, den 28. Juni 2005     Der Senator für Bildung und Wissenschaft 
Bremisches Schulverwaltungsgesetz (BremSchVwG) 
Vom 28. Juni 2005 (Brem.GBI. S. 280 - 223-b-l) 
Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz: 

§ 14   Schulpsychologische Beratung 

(1) Die Stadtgemeinden organisieren die schulpsychologische Beratung und die 
schulische Drogenberatung und andere Beratungs- und Unterstützungsleistungen. Die 
Beraterinnen und Berater sind verpflichtet, sich entsprechend den fachlichen Aufgaben 
ihrer Beratungsdienste fortzubilden. 

(2) Unbeschadet der beamten- und dienstrechtlichen Schweigepflicht unterliegen die 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie die schulischen Drogenberaterinnen 
und Drogenberater der besonderen Verschwiegenheit zur Wahrung des 
Persönlichkeitsschutzes der Betroffenen. Diese Verpflichtung gilt sowohl für persönliche 
Mitteilungen als auch für Daten, die im Rahmen von Tests und empirischen 
Felduntersuchungen erhoben werden. Würde eine Unterrichtung der 



Erziehungsberechtigten Gesundheit und Wohlergehen betroffener Minderjähriger 
gefährden, gilt diese Schweigepflicht auch gegenüber den Erziehungsberechtigten. 

(3) Von der besonderen Schweigepflicht können diese Beraterinnen und Berater nur durch 
die Betroffenen befreit werden, sofern deren natürliche Einsichtsfähigkeit die Bedeutung 
und Tragweite ihrer Entscheidung einzuschätzen vermag. Andernfalls geht dieses Recht 
auf die Erziehungsberechtigten über. Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. Die Beraterinnen 
und Berater haben im Einverständnis mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter Zugang 
zum Unterricht und zu den Konferenzen, soweit die Beratungsaufgaben ihre Teilnahme 
erforderlich machen. 

 

Weitere Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
 
Verordnung über das Verfahren beim Erlass von Ordnungsmaßnahmen in der Schule
(Ordnungsmaßnahmenverordnung) 
Vom 12. Mai 1998 (Brem.GBl. S. 151 - 223-a-6) 
 
§ 17   Schulpsychologischer Dienst 
(1) Vor der Entscheidung über eine Ordnungsmaßnahme nach §§ 6 und 7 Abs. 1 Nr. 1 ist 
der Schulpsychologische Dienst einzuschalten, wenn der Schulleiter oder die Schulleiterin 
nach Rücksprache mit dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin der Ansicht ist, dass 
das Fehlverhalten des Schülers oder der Schülerin die Folge außergewöhnlicher 
seelischer Belastungen sein könnte.  

(2) Ist ein Schüler oder eine Schülerin innerhalb eines Schulhalbjahres häufiger vom 
Unterricht ausgeschlossen worden, ist vor einer erneuten Ordnungsmaßnahme der 
Schulpsychologische Dienst einzuschalten, wenn die Erziehungsberechtigten, der 
Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin oder die zur Entscheidung befugte Stelle der 
Ansicht sind, dass das Fehlverhalten die Folge außergewöhnlicher seelischer 
Belastungen sein könnte.

(3) Der Schulpsychologe oder die Schulpsychologin ist zu der abschließenden Beratung 
hinzuzuziehen.
 

Links 
www.bdp-bremen.org/aktuell/wegweiser/schulen/zentraler_dienst.html

www.lis.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen56.c.9258.de
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